
Satzung 
der Großen Kreisstadt Wertheim über das Offenhalten  
von Verkaufsstellen in Wertheim anlässlich 
verschiedener Märkte  
 

 

 

Aufgrund § 8 Abs. 1 Satz 2 und § 14 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnung in 

Baden-Württemberg (LadÖG) vom 14.02.2007, i.V. mit § 4 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung vom 24.07.2000 (GBL. 581 ber. 698) i. d. d. g. Fassungen hat der 

Gemeinderat am 28. Januar 2008 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Öffnungszeiten anlässlich Ostermarkt, Michaelismess e und Bauernmarkt  

In der Großen Kreisstadt Wertheim dürfen die Verkaufsstellen jährlich anlässlich  

1. des Ostermarktes am Palmsonntag, 

2. der Michaelismesse am zweiten Messesonntag  

3. des Bauernmarktes am ersten Sonntag im November, 

jeweils in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 

§ 2 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Wertheim, den 28. Januar 2008 Für den Gemeinderat: 

 

 

 

 

Stefan Mikulicz 

Oberbürgermeister 
 


